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Vorwort 

Fragen des Konzernrechts der Personengesellschaften wurden in der 
Vergangenheit häufig unter Betrachtung der Binnenstruktur innerhalb der 
Gesellschaft behandelt. Der besonderen Problematik konzernrechtlicher Ein-
flüsse von übergeordneten Konzernunternehmen in mehrstufigen Verbin-
dungen soll mit dieser Arbeit ,Rechnung getragen werden. 

Die Arbeit lag der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Bayreuth im Sommersemester 2002 als Dissertation vor. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. 
Karl-Georg Loritz, für die Betreuung der Arbeit herzlich bedanken. Mein 
Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. Lutz Michalski für die Erstellung des Zweit-
gutachtens. 

Ladenburg, im September 2002 Elke Schmitt 
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Einleitung und Gegenstand der Arbeit 

Das konzern verbundene Unternehmen gehört zum heutigen Wirtschafts-
alltag. I Einzelne Betriebsabteilungen oder besondere Projekte werden in 
Tochtergesellschaften ausgegliedert. Unternehmen der vorangehenden oder 
nachfolgenden Wirtschaftsstufen werden in den Konzern integriert. Ge-
schäftsfelder werden durch Beteiligungserwerb erweitert. Es gibt viele For-
men und Gründe der inzwischen weltweiten Konzernbildung. Dabei entste-
hen verschachtelte Gebilde, in denen häufig Zwischenholdings ohne eigene 
unternehmerische Tätigkeit eingesetzt werden. Diese sind meist hundertpro-
zentige Tochtergesellschaften der Konzernspitze und bilden die Schaltstelle 
für einen regionalen Bereich, über die die Konzernpolitik weitergeleitet 
wird. Im Rahmen dieser globalen Unternehmensverbindungen sind auch 
Personengesellschaften sowohl als herrschende als auch als abhängige Un-
ternehmen beteiligt. Dabei verläuft die Konzernbildung in der Regel auf 
mehreren Stufen. 

Dem Konzernrecht, wie es im AktG kodifiziert ist, liegt im Wesentlichen 
das Model einer einstufigen Verbindung zugrunde. Gerade die Mehrstufig-
keit begründet jedoch eine neue Problemdimension. 2 Während in der einstu-
figen Unternehmensverbindung das herrschende Unternehmen meist Gesell-
schafter der abhängigen Gesellschaft ist und somit in die gesellschaftliche 
Binnenordnung einbezogen ist, steht das mittelbar herrschende Unterneh-
men in keinem direkten Verhältnis zur abhängigen Gesellschaft und ihren 
Gesellschaftern. Obwohl keine unmittelbare Verbindung besteht, ist die 
durch die Möglichkeit der Einflussnahme begründete Gefährdung der ab-
hängigen Gesellschaft und ihrer Gläubiger und Gesellschafter ebenso gege-
ben wie in einstufigen Verbindungen. Dies wirft besondere Fragen auf. 
Kann das abhängige Unternehmen bereits im Vorfeld auf die Konzernbil-
dung auf höherer Stufe Einfluss nehmen? Bezieht sich das Informations-
recht der Gesellschafter der abhängigen Gesellschaft auch auf Angelegen-
heiten des übergeordneten Konzernunternehmens? Ist das mittelbar herr-
schende Unternehmen treuepflichtig gebunden? Kann die abhängige 
Gesellschaft Schadensersatzansprüche wegen Treuepflichtverletzungen auch 

1 Laut Theisen, Der Konzern, S. 1, stehen rund 90% der deutschen Aktiengesell-
schaften und wohl weit mehr als die Hälfte der deutschen Personengesellschaften in 
einem Abhängigkeitsverhältnis. 

2 Für die Aktiengesellschaft wurde dieser Problemkreis von Bemwald, Mehrstu-
fige Unternehmensverbindungen, untersucht. 
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unmittelbar gegen das mittelbar herrschende Unternehmen geltend machen? 
Die Relevanz all dieser Aspekte beruht auf Gesichtspunkten des Minderhei-
ten- und Gläubigerschutzes. In der vorliegenden Arbeit soll untersucht wer-
den, welche Schutzinstrumente den außenstehenden Gesellschaftern zur 
Seite stehen, um die eigenen Interessen zu wahren und eine Schädigung 
durch das herrschende Unternehmen zu verhindern. Da hier die Personen-
handelsgesellschaft als abhängiges Unternehmen betrachtet werden soll, 
müssen weitere Aspekte berücksichtigt werden. Es gilt zu prüfen, ob die 
personalistische Struktur der Arbeits- und Haftungsgemeinschaft mit der 
Fremdbestimmung vereinbar ist, oder ob es sich um eine Selbstentmündi-
gung handelt, die im Widerspruch zu grundlegenden Prinzipien unserer 
Rechtsordnung steht. Die Möglichkeit zur weitgehend privatautonomen Ge-
staltung des Gesellschaftsverhältnisses erfordert eine differenzierte Betrach-
tung. Die strukturspezifischen Besonderheiten der GmbH & Co KG und der 
Publikumspersonengesellschafe bedingen anders gelagerte Interessen als 
dies in der gesetzestypischen Personengesellschaft4 der Fall ist. 

Der Gang der Untersuchung beginnt mit der Begriffsbestimmung und der 
Darstellung von Konzernstrukturen. Deren Vereinbarkeit mit dem geltenden 
Recht wird ein zentraler Punkt sein. Der weitere Verlauf ist dem präventi-
ven Schutz im Sinne einer Konzernbildungskontrolle gewidmet; auch defen-
sive Maßnahmen, wie Austritt aus der Gesellschaft oder die Änderung der 
unternehmerischen Beteiligungsform sollen beleuchtet werden. Schließlich 
gilt die Betrachtung den Schutzmechanismen bei bestehender Abhängig-
keitS bzw. Konzernabhängigkeit. Ein wesentlicher Gesichtspunkt besteht 
dabei in der Möglichkeit der Inanspruchnahme des herrschenden Unterneh-
mens für die Schädigung der abhängigen Gesellschaft und des Ausgleichs 
von deren Verlusten. 

Dabei soll ein harmonisches Konzernrecht entwickelt werden. Es wird 
der Versuch unternommen, personengesellschaftliche Normen in konzern-
spezifischer Ausprägung mit der analogen Anwendung aktienrechtlicher 
Konzernvorschriften in Einklang zu bringen. 

3 Speziell zu diesen Sonderformen siehe Ehrhardt. Die GmbH & Co KG aus 
konzernrechtlicher Sicht; Ochsenfeld. Abhängigkeits- und Konzernierungstatbe-
stände bei der Abschreibungs-KG. 

4 Die Arbeiten von Baumgartl. Die konzernbeherrschte Personen gesellschaft; 
Heck. Personengesellschaften im Konzern; Kleindiek. Strukturvielfalt im Personen-
gesellschafts-Konzern; Löffler. Abhängige Personengesellschaft; SchießI. Be-
herrschte Personengesellschaft und Stehle. Gesellschafterschutz gegen fremdunter-
nehmerischen Einfluss in der Personenhandelsgesellschaft, haben in diesem Bereich 
eine Diskussionsgrundlage geschaffen. 

5 Siehe zu diesem Themenausschnitt Löw. Die Abhängigkeit der Personenhan-
delsgesellschaft, S. 5 f., der seine Untersuchung auf die Situation der Abhängigkeit 
beschränkt. 



Kapitell 

Begriffsbestimmung 

Das Konzernrecht ist eine rechtsgebietübergreifende Materie. Die zentra-
len Begriffe des Unternehmens, der Abhängigkeit und des Konzerns wer-
den jedoch in den verschiedenen Rechtsgebieten nicht einheitlich verwen-
det. Insbesondere unter Berücksichtigung der gemeinschaftsrechtlichen Vor-
gaben' haben sich beispielsweise im KWG2 und im HGB3 Begriffe mit 
einer der vom Gesellschaftsrecht entwickelten abweichenden Bedeutung 
herausgebildet. 

Umgekehrt sind die aktienrechtlichen Vorschriften Verweisungsziel aus 
anderen Bereichen.4 Bei diesen Verweisungen ist umstritten, ob sie sich 
lediglich auf die gesetzlichen Definitionen beziehen oder ob auch die im 
Aktienrecht entwickelte Auslegung erfasst werden soll.5 Daher muss die 
Begriffsbestimmung Basis einer jeden Untersuchung sein. 

I So beispielsweise die Vorgaben in der Siebenten Richtlinie über den konsoli-
dierten Abschluss vom 13.06.1983 (Konzernbilanzrichtlinie) 83/349/EWG ABlEG 
18.07.1983 L 193 SI, abgedruckt bei Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, 
S. 211; ferner in der Zweiten Bankenkoordinierungssrichtlinie vom 15.12.198989/ 
646/EWG ABlEG L 386 S 1 abgedruckt bei Lutter, aaO, S. 332; Zur Frage eines 
Europäischen Konzernrechts siehe Forum Europaeum Konzernrecht, ZGR 1998, 
672; weitere Ausführungen dazu m. w.N. Windbichler in Großkomm. AktG Vor 
§ 15 Rn. 5, 47, 60 ff. 

2 So z.B. in §§ 1 Abs. 6-10, 2b, lOa, 12a, l3a und 19 Abs. 2 KWG, nähere Aus-
führungen dazu bei Windbichler, Großkomm AktG, Vor § 15 Rn. 33, 66 ff. 

3 Durch das Bilanzrichtliniengesetz vom 19.12.1985 (BiRiLiG BGBI I 2355) 
wurde unter anderem die 7. Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft 
über den konsolidierten Abschluss vom 13.6.1983 (8313491EWG ABlEG 18.7.1983 
L 193 S I, abgedruckt bei Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, S. 211) umge-
setzt. Dort findet sich in §§ 271, 290, 311 HGB der Begriff der verbundenen Unter-
nehmen. Insbesondere die Definition in § 271 11 HGB deckt sich nicht mit der des 
§ 15 AktG, da nicht auf Abhängigkeits- und Konzernverhältnisse abgestellt wird, 
sondern die bilanzrechtliche Beziehung gern. §§ 290 ff. HGB zwischen Mutter- und 
Tochterunternehmen entscheidend ist. Siehe dazu Morck in Koller, Roth, Morck, 
Komm HGB § 271 Rn. 6; Baumbach/Hopt, Komm HGB, § 271, Rn. 9; Windbich-
ler in Großkomm. AktG, Vor § 15 Rn. 58 ff. 

4 So beispielsweise in § 5 MitbestimmungsG von 1976 und die Verbundklausel 
in § 23 Abs. 1 S. 2 GWB. 

5 Besonders ausgeprägt ist dieser Streit im Bereich der betrieblichen und Unter-
nehmensmitbestimmung. Weitere Ausführungen zur Problematik bei Koppensteiner, 


